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Erläuterungen zur Projektliste 

Projektzuschnitt 

Schienenprojekte entfalten – mit wenigen Ausnahmen (lokale Engpassbeseitigungen) – ihre 

Verkehrswirksamkeit in der Regel erst nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme oder wesent-

licher zusammenhängender Teilmaßnahmen. Sie benötigen zu ihrer Realisierung deshalb lange 

Zeiträume. Jedes Projekt bzw. Teilprojekt ist mit seinen Gesamtinvestitionen ab 2011 (siehe Er-

läuterung zu den Spalten 4 bis 6) eingestellt. Diese gehen bei vielen Projekten über das Jahr 2015 

hinaus. Der Finanzbedarf übersteigt deshalb sowohl den verfügbaren Finanzrahmen als auch den 

Planungsrahmen deutlich. 

 

Verbindlichkeit der Festlegungen 

Der Investitionsbedarf basiert auf heute bekannten Sachständen. Nicht vorhersehbare Kosten- 

und Preisentwicklungen, Änderungen des Investitionsbudgets im Rahmen der jährlichen Haus-

haltsaufstellungen sowie der Planungsprozess einzelner Projekte können in Abstimmung zwi-

schen dem Bund und der Deutschen Bahn AG zu Dispositionsänderungen (Planung und/oder 

Bau anderer als in der Projektliste aufgeführter Maßnahmen) führen. Das entspricht dem Vor-

gehen bei vergangenen Fünfjahresplänen. 

 

Projektvolumen und Investitionsstruktur 

Im Zuge der Überprüfung des Bedarfsplans für die Schienenwege des Bundes wurden für zahl-

reiche Projekte neue Kosten ermittelt. Diesen neuen Kostenangaben basieren überwiegend auf 

einem geänderten Projektzuschnitt.  

Den Bestandsnetzinvestitionen (Erhaltung) wird deutlicher Vorrang eingeräumt. Die nachfol-

gende Projektstruktur und das immer noch hohe Projektvolumen von rd. 12,7 Mrd. € verdeut-

lichen, dass das rd. 28,0 Mrd. € umfassende Planungsvolumen des IRP 2006 – 2010 stark über-

höht war und in dieser Zeit keine hinreichende Konzentration der Mittel auf die wichtigen Vor-

haben erfolgte. Dies hat zur Folge, dass im Fünfjahreszeitraum 2011 – 2015 nur geringe Spiel-

räume für weitere Neubeginne bestehen. 
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Tabelle A 1.1    Struktur der Investitionen in die Schienenwege des Bundes 

Investitionsbereich 

Gesamtinvestitionen
ab 2011 

(Planungsvolumen)
 

[Mrd. €] 

Geplante Ausgaben 
im Zeitraum 
2011 – 2015 

 

[Mrd. €] 

Anteil an den 
geplanten Ausgaben 

im Zeitraum 
2011 – 2015 

1 2 3 4 

Bestandsnetzinvestitionen 
(Erhaltung) 

 12,6 61,3 % 

Bedarfsplaninvestitionen 
(Aus- und Neubau) 

rd. 12,7 rd. 6,4  31,1 % 

davon    
Laufende Vorhaben bzw. 
Teilvorhaben 

rd. 8,5 rd. 5,6 87,5 % 

Prioritäre Vorhaben bzw. 
Teilvorhaben 

rd. 4,2 rd. 0,8 12,5 % 

Sonstige Investitionen  rd. 1,5 7,1 % 

Infrastrukturbeschleunigungs-
programm 

 rd. 0,1 0,5 % 

Gesamt  rd. 20,6 100,0 % 

 

Erläuterung zu den Spalten 4 bis 6 der Projektliste 

Bei Projekten, die nur teilweise aus den im Bundeshaushalt für Aus- und Neubaubauvorhaben be-

reitgestellten Mitteln finanziert werden (Mitfinanzierung aus anderen Quellen, z.B. EFRE, TEN, 

Dritte), sind in Spalte 4 nur die auf den Aus- und Neubauanteil entfallenden anteiligen Bau-

kosten eingestellt. Ausgenommen hiervon sind von der EU bereitgestellte EFRE-Mittel, wenn 

diese in der für das Vorhaben bzw. Teilvorhaben abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung 

bereits Berücksichtigung gefunden haben. Diese Änderung im Vergleich zum IRP 2006 – 2010 

ermöglicht eine Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Angaben mit den in der Anlage zu 

Kapitel 1222 des Bundeshaushalts enthaltenen Angaben zu Schienenwegeinvestitionen. 

Die in der Spalte 5 ausgewiesenen bisherigen Ausgaben enthalten die Ist-Zahlen bis 2009 sowie 

die vorläufigen Zahlen des Jahres 2010. 

Der in Spalte 6 ausgewiesene Finanzbedarf wird nach 2011 im Wesentlichen aus dem Bundes-

haushalt zu decken sein. Eine Substitution durch zusätzliche Mittel aus anderen Quellen (z.B. 

EFRE, TEN, Dritte) ist grundsätzlich möglich, kann hier jedoch mangels belastbarer Zusagen 

nicht berücksichtigt werden. 
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Des Weiteren sind in den Zahlenangaben der neu zu beginnenden Vorhaben/Teilvorhaben Pla-

nungsmittel nicht berücksichtigt, die über separate Planungsvereinbarungen vorfinanziert wurden 

und nach Baubeginn abzulösen sind. 
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Erläuterungen zur Projektliste 

Projektzuschnitt 

Die Bundesfernstraßenprojekte sind in Verkehrseinheiten (VKE) unterteilt, die jeweils einen 

eigenen Verkehrswert haben. Jedes Projekt ist mit seinem Gesamtinvestitionsbedarf ab 2011 

eingestellt. Dieser kann bei großen Projekten auch über das Jahr 2015 hinausgehen. Der Finanz-

bedarf übersteigt deshalb den verfügbaren Finanzrahmen deutlich. 

 

Verbindlichkeit der Festlegungen 

Der Investitionsbedarf basiert auf heute bekannten Sachständen. In Einzelfällen können in Ab-

stimmung zwischen dem Bund und den Ländern andere als in der Projektliste aufgeführte Maß-

nahmen in die aktuellen Straßenbaupläne aufgenommen und mit deren Planung und/oder Bau 

begonnen werden. Gründe hierfür können sein: 

 Nicht vorhersehbare Projektkosten- und Baupreisentwicklungen,  

 Änderungen des Investitionsbudgets im Rahmen der jährlichen Haushaltsaufstellungen sowie 

 Unwägbarkeiten im Planungsprozess einzelner Projekte. 

Das entspricht dem Vorgehen bei vergangenen Fünfjahresplänen. 

 

Projektvolumen 

Alle Projekte sind mit zum 01.01.2011 bekannten Kosten aufgenommen. Unter Berücksichti-

gung der Mittelbindung für 

 Refinanzierungen (Tilgung der Schulden für privat vorfinanzierte Vorhaben)  rd. 1,1 Mrd. €, 

 Abfinanzierungen (bauliche Restleistungen, noch ausstehende Zahlungen) 

und Mautweiterleitung (Leistungen des Bundes für ÖPP-Projekte) rd. 0,5 Mrd. €, 

 bereits im Bau befindliche Vorhaben rd. 6,3 Mrd. €, 

 prioritäre Projekte (Baurecht vorhanden oder absehbar zu erwarten) rd. 11,3 Mrd. €, 

ergibt sich ein Projektvolumen von rd. 19,2 Mrd. €.  
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Investitionsstruktur 

Im Vergleich zum IRP 2006 – 2010 wird der Erhaltung ein deutlicher Vorrang eingeräumt: 

Tabelle A 2.1    Struktur der Investitionen in die Bundesfernstraßen insgesamt 

Investitionsbereich 

Ist-Ausgaben 
Zeitraum 2006 – 2010 

 

[Mrd. €] 

Geplante Ausgaben 
Zeitraum 2011 – 2015 

 

[Mrd. €] 
1 2 3 

Erhaltung rd. 9,6 rd. 12,4 

Bedarfsplaninvestitionen 
(Neubau und Erweiterung) 

rd. 13,0 rd. 7,5 

Sonstige Investitionen rd. 4,6 rd. 4,3 

Infrastruktur-beschleunigungs-
programm 

- 0,6 

Gesamt rd. 27,2 rd. 24,8 

 

Tabelle A 2.2    Struktur der Investitionen in die Bedarfsplanvorhaben 

Investitionsbereich 

Gesamtinvestitionen 
ab 2011 

(Planungsvolumen) 
 

[Mrd. €] 

Anteil an den Gesamtausgaben 
für die Bundesfernstraßen 

1 2 3 

Sammelpositionen 1 rd. 1,6 8,4 % 

Laufende Vorhaben rd. 6,3 32,8 % 

Prioritäre Vorhaben im 
IRP-Zeitraum 

rd. 11,3 58,8 % 

Gesamt rd. 19,2 100,0 % 

1 Finanzbedarf für Re- und Abfinanzierungen sowie Mautweiterleitung für ÖPP-Projekte 

Diese Projektstruktur mit einem hohen Investitionsvolumen für im Bau befindliche Vorhaben 

und das immer noch hohe Planungsvolumen von rd. 19,2 Mrd. € verdeutlichen, dass im Gel-

tungszeitraum des IRP 2006 – 2010 keine hinreichende Konzentration der Mittel auf die wichti-

gen Vorhaben erfolgte. Dies und die notwendige Erhöhung der Investitionen in die Erhaltung 

haben zur Folge, dass im Fünfjahreszeitraum 2011 – 2015 kaum Spielräume für Neubeginne 

bestehen. 

Diese könnten sich jedoch unter Berücksichtigung weiterer Finanzierungsquellen (EU-Mittel, 

ÖPP-Projekte) und nicht in Anspruch genommener Mittel (bei der Vielzahl der Projekte sind 
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Bauverzögerungen nicht auszuschließen, die zur Nichtinanspruchnahme von Mitteln bei einzel-

nen Projekten führen können) ergeben. Die Auswahl erfolgt dann aus den Projekten, die Bau-

recht haben.  

 

Investitionsbedarf für ÖPP-Projekte 

Für die im Bau befindlichen A-Modell-Projekte zur Erweiterung bestehender Bundesautobahnen 

um zusätzliche Fahrstreifen umfassen die Investitionskosten den Finanzbedarf für die Anschub-

finanzierung sowie das Volumen der Maut-Weiterleitung für den Zeitraum 2011 – 2015. 

Für die geplanten ÖPP-Projekte sind zunächst 50 % der Baukosten eingestellt.  

 

Investitionsbedarf für mischfinanzierte Projekte 

Projekte, die nur teilweise aus dem Bundeshaushalt finanziert werden und durch eine Mitfinan-

zierung aus anderen Quellen (z.B. EFRE, TEN, Länderhaushalte) realisiert werden, sind nur mit 

dem Bundesanteil der geplanten Baukosten eingestellt. 

 

Geplante Bauleistungen 

Die Realisierung der Projekte der Teile B und C der Projektliste erfordert u.a. folgende Bau-

leistungen: 

 

Tabelle A 2.3    Für die Vorhaben des IRP 2011 – 2015  erforderliche Bauleistungen 

Land 

Gesamt- 
länge 

 

[km] 

Investitions-
volumen 

 

[Mrd. €] 

darunter z.B. 

1 2 3  

Neubau 
von Bundesautobahnen 

490 rd. 5,3 
Abschnitte der geplanten A 14, A 20, 
A 26, A 33, A 44, A 46, A 49, A 66, 
A 71, A 72, A 94, A 281 

Erweiterung 
von Bundesautobahnen 

920 rd. 6,6 
Abschnitte der A 1, A 3, A 4, A 5, A 6, 
A 7, A 8, A 9, A 10, A 40, A 61,A 81 

Erweiterung und Neubau 
von Bundesstraßen 

1.130 rd. 5,7 einschließlich 150 Ortsumgehungen 
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Tabelle A 2.4    Investitionsstruktur nach Ländern 

Land 

 

Sammelpositi-
onen 1 

 

[Mio. €] 

 

Laufende-
Vorhaben 2  

 

[Mio. €] 

Prioritäre 
Vorhaben im 
IRP-Zeitraum 

[Mio. €] 

Finanzbedarf
ab 2011 

insgesamt 

[Mio. €] 
1 2 3 4 7 

Baden-Württemberg 269 826 1.725 2.820 

Bayern 389 749 1.809 2.947 

Berlin 5 75 420 500 

Brandenburg 12 130 395 537 

Bremen 10 29 184 223 

Hamburg 225 0 536 761 

Hessen 39 1.136 1.317 2.492 

Mecklenburg-Vorpommern 10 54 172 236 

Niedersachsen 148 506 940 1.594 

Nordrhein-Westfalen 88 1.399 1.561 3.048 

Rheinland-Pfalz 158 552 514 1.224 

Saarland 25 45 53 123 

Sachsen 61 199 246 506 

Sachsen-Anhalt 20 140 568 728 

Schleswig-Holstein 14 112 512 638 

Thüringen 144 327 310 781 

Gesamt 1.617 6.279 11.262 19.158 
 

1 Refinanzierung von privat vorfinanzierten Vorhaben, 
Abfinanzierung von Restleistungen für bereits für den Verkehr freigegebene Vorhaben, 
Mautweiterleitung an Konzessionsnehmer für ÖPP-Projekte 

2 Vorhaben, die am 01.01.2011 bereits im Bau waren 
3 Vorhaben mit fortgeschrittenem Planungsstand, für die bereits Baurecht vorliegt oder bis 2015 

erlangt werden kann 






































































































